
 

 
Auszug aus den Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den 

Kraftfahrlinienverkehr BGBl. 47/2001 idgF. 

Allgemeines 
§ 1. Die Beförderungsbedingungen gelten für alle der Personenbeförderung dienenden Fahrten im 
Kraftfahrlinienverkehr im Sinne des § 1 Abs. 1 Kraftfahrliniengesetz.  

§ 2. Jeder Fahrgast, der eine Fahrt im Kraftfahrlinienverkehr in Anspruch nimmt, unterwirft sich damit diesen 
Beförderungsbedingungen. 

 Verhalten der Fahrgäste  
§ 6. Die Fahrgäste haben die Anlagen sowie die Linienfahrzeuge schonend zu benützen und ein die Sicherheit 
beziehungsweise die Ordnung des Betriebes beeinträchtigendes Verhalten zu unterlassen. 

§ 8. Den Fahrgästen ist insbesondere untersagt: 
       4. in den Linienfahrzeugen zu rauchen 
       5. in den Fahrzeugen zu lärmen, zu musizieren oder ein Ton- oder Bildwiedergabegerät zu benützen... 
§ 9. In allen die Benützung der Fahrzeuge betreffenden Angelegenheiten sind die Fahrgäste verpflichtet, den 

Anordnungen der Bediensteten der Verkehrsunternehmen zu entsprechen. 
(2) Das Ein- und Aussteigen hat - außer im Falle einer Betriebsstörung - nur bei den festgesetzten   
Haltestellen zu erfolgen. 

§ 11. Jeder Fahrgast hat sich im Fahrzeug dauernd festen Halt zu verschaffen. Schäden, die durch 
Außerachtlassen dieser Vorsichtsmaßnahme eintreten, hat der Fahrgast zu tragen. 

Ausschluss von der Beförderung 
§ 14. Ausgeschlossen von der Beförderung sind: 

1. Personen ohne gültige Fahrkarte, 
3. Personen, die durch unangebrachtes Benehmen oder Ähnliches den anderen Fahrgästen 

vorhersehbar lästig fallen würden, sowie Personen, die andere Fahrgäste durch ihren äußeren 
Zustand belästigen oder das Linienfahrzeug verunreinigen könnten, 

6. Personen, welche die vorgeschriebene Ordnung nicht beachten oder den zu ihrer  
Aufrechterhaltung getroffenen Anordnungen der Bediensteten der Verkehrsunternehmer nicht 
Folge leisten. 

§ 15. Wird der Ausschließungsgrund erst unterwegs wahrgenommen oder tritt er erst unterwegs ein, so hat der 
betreffende Fahrgast über Aufforderung des Lenkers oder eines zum Einschreiten Befugten das Linienfahrzeug 
zu verlassen. 

Fahrkarten 
§ 21. (1) Fahrkarten sind unaufgefordert beim Lenker oder beim Fahrscheinautomaten zu lösen.  

         (2) Jeder Fahrgast muss im Besitz einer für die jeweilige Fahrt gültigen, laufend nummerierten Fahrkarte 
   sein... und Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen. 

§ 22. Ausweise, die zur Inanspruchnahme einer Fahrpreisermäßigung berechtigen, sind beim Lösen sowie bei 
der Kontrolle der Fahrkarten unaufgefordert vorzuweisen. 

§ 23. Zur Richtigstellung etwaiger Irrtümer hat der Fahrgast die Übereinstimmung des aus der Fahrkarte 
ersichtlichen Fahrpreises mit dem bezahlten Betrag sofort zu prüfen. Später erhobene Einwendungen sind nicht 
zu berücksichtigen. 

§ 25. (1) Jeder Fahrgast, der ohne gültige Fahrkarte angetroffen wird... hat zusätzlich zum normalen 
Beförderungspreis ein „Erhöhtes Beförderungsentgelt“ zu bezahlen, das gemeinsam mit den 
Beförderungspreisen festzusetzen ist. 

          (2) Verweigert der Fahrgast die sofortige Zahlung, ist er verpflichtet, seine Identität nachzuweisen. 

Haftung 
§ 47. Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr für die Durchführung der fahrplanmäßigen Fahrt. Insbesondere 
haftet das Unternehmen nicht für Schäden, die durch Verspätung oder durch den Ausfall von Fahrten entstehen. 
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